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Gesetzgebender Rath, 20. April.
(Fortsitzung.)

(Beschluß der Botschaft des Voll;. Raths, die Petition
einiger Bürger aus der Gemeinde Bitten und Ki-
renzen, C. Linlh, betreffend.)

Daß den Bittstellern ein Extract aus dem Protokoll
des gesitzg. Raths vom 24. Horn, zugesandt, und daß

dieselben dadurch veranlaßt worden, einen 2ten Enl>

scheid zu erwarten, war dem Minister des Innern un>

bekannt; daß aber ein 2ter Entscheid über ein Begeh-

ren, das bereits durch einen ersten; beseitigt ist, als
unnöthig angeschen und daß überhaupt in der Klage
gegen den Voll;, vom 25. Merz der Gang dieses Ge-
schäfts entstellt worden siy, werden Sie B. G. leicht
einsehen.

Da übrigens dem Vollz. Rath diese Sache zur Ver-
fügnng aufgetragen worden ist, so glaubt derselbe zwar
nicht, daß Sie die Gründe des genommenen Beschlus-
ses von ihm verlangen; indessen legt derselbe sowohl den

Rapport des Ministers, als den Beschluß abschriftlich
ju beliebiger Einsicht bey.

Schritte wie diejenige der BB. Britt und Mithaf.
ten, beweisen abermal, daß jeder sich für befugt hält,
gegen die Regierung bey Ihnen B. G. einzulangen,
sobald er in seinem Begehren von derselben unbegründet
gefunden wird, daher dann der gesetzgebende Rath als
eine zweyte Instanz angesehen, die Vollziehung d-rVerfü.
gungen der Regierung zurückgesezt, ihr Ansehen ge-
schwächt und sowohl der Gesetzgebung durch Unterm-
chung solcher Partikularangelegenheiten, als dem Vollz.
Rath und seinen Ministerien durch die häufigen ihnen
abgeforderten Berichte, eine Zeit geraubt wird, die sie

besser für die öffentlichen und allgemeinen Geschäfte

ihres Faches verwandt Hätten. Der Vollz. Rath glaubt

sich daher schuldig, Sie B. G. auf diesen Gegenstand
aufmerksam zu machen, in Erwartung ob sie nicht nö«

lhig finden, dergleichen Unordnungen durch eine Verft'i-
gung, welche die Competcnz dcr verschiedenen Behör«
den bestimmen würde, abzuhelfen, deren Nothwendig-
keil ohne Zweifel schon lange von Ihnen gefühlt »vor-
den ist.

Die Polizeycommißion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath, nachdem

er die von dem B. Minister des Innern, aus Anlaß
des Begehrens deS B. Stüdli von Wasserstoh, der

Verwaltungskammer des Cantons Sentis ertheilte Wei-
sung, kraft welcher die von den Popularregicrungen in
dasigcm Canton ertheilten Wirthsrechte als nicht unter
dem Dispositiv des 6. Artikels Abschnitt 1 des Gesetzes

vom 20. Wincenn. 1800 begriffen, angesehen werden,
in Untersuchung genommen, hat befunden, daß wenn
schon jene Weisung in dem Buchstaben des Artikels
ihre Rechtfertigung zu finden scheint, dieselbe dennoch

dem Grundsatz cntgcgenstreite, auf welchen; dieser Ar-
tikel beruht, und der darin besteht: Daß jede von
einer ehemals kompetenten Behörde ertheilte Wirth,
schaftsbewilligung, sie mag nun in einen nähern oder

entfernter» Zeitpunkt vor der helvetischen Verfassung
von 1798 fallen, die Vermuthung ihrer Zweckmäßigkeit

mit sich führe. Insofern also, als der vormalige
Landammam; der Landschaft Toggcnburg in dieser sii-
ncr Qualität und für sich allein berechtigt war, dcrley
Wirlhschaftörechte zu ertheilen und infofern als er dem

B. Stüdli à k»cto ein solches unbedingt gestattete,
welch beydes Sie B. Vollz. Räthe, vor allem aus zu

untersuchen belieben werden, lag es allerdings in der
Absicht des gesitzg. Raths, daß auch er und alle die,
so mit ihm im gleichen Falle sich befinden mögen,
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der Wohlthat des gedachten i. Abschnitts des 6. Art.
genoß ssyn sollen» eine Wohlthat, die ihnen um so

unbedenklicher gestaltet werden konnte, als dieselbe kei-

ncswcgs den Beweis, sondern bloß die Vermuthung
der Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit der gegebenen

Wirthschaften in sich faßt, indem der Verwaltungskam-
mer unter Vorbehalt der Weitersziehung vor den Vollz.
Rath, durch das Gesetz die Befuguiß übertragen ist,
auch dergleichen überflüssige oder schädliche Wirlhschaf-
ten zurückzuziehen.

Indem nun der gcsetzg, Rath Ihnen B- Vollz. Räthe,
die Petition des B> Stükli Übermacht, ladet er Sie
ein, indem oben entwickelten gesetzlichen Sinne, über

dieselbe zu verfügen.

Die Pelitioneucoinmißion berichtet über folgende
Gegenstände:

i. Die Munizipalität und Gemcindskamer von Schwyz
theilen Ihnen, B Gefetzgeber, in einer merkwürdigen

Zuschrift die ökonomischen und politischen Gefühle mit,
so die Erscheinung des neuen Finanzplans statt des

sehnlich erwarteten Staatsversassungs - Entwurfs, bey

ihnen erregt hat. Die Hauptmomente sind folgender
Darstellung ihres patriarchalischen reinen Freyhcitsge-
trusses, und ihrer so einfachen als glücklichen Wirth-
schaft vor der Revolution; — Rückerinnerung an ihren

tapfern Widerstand bey dem ersten Einsall der Franken,

und ihre durch viele bestandene Treffen erfochtene ehren-

hafte Capitulation; — Abneigung des Statthalters
Nonmatt und dessen Gehülfen, wie auch des damaligen

Direktor» gegen diese Capitulation, und absichtliches

Benehmen zu deren Vereitlung.; — Uebersicht des

Resultats ihrer seit ; Jahren ausgestandenen Leiden;
der Kricgsschaden allein betrage nach der geringsten

Berechnung für die in 1000 Akrivbürgcrn bestehende

Gemeinde Schwyz 1200000 Schweitzrrfranken; —
Unmöglichkeit dieser Gemeinde in dieser erschöpften

Lage, nach abgegebenen Kassen und Bons an die Re-

gierung, den Forderungen des neuen Finanzplans ein

Genüge zu leiste»; — Erklärung der beyden Behörden,

daß sie zur Aukführunq dieses neuen Abgabensystems

nmmiermehr Hand bieten werden, sondern, bey der

Beharrung auf dessen Vollziehung, ihre Stellen nieder-

gelegt haben wollen; — auf dr» unverhoften Fall
eines Besuchs fränkischer Exckutionstnipp.n erwarten sie

vo.n denselben, bey der Ansicht ihres Elends, chender

mitleidige Theilnahme, als feindselige Behandlung. So
weit als Adminlstrationsdehorden ; als Vorsteher und

Organ, des Volks von Schwyz, halten es diese Orts-

beamlc dann zugleich für theure Pflicht, die Gesetzgeber

vor den Klippen zu warnen, an welchen eine übclvcr,
standene neue Verfassung scheitern, und also das Vater»
land einer wiederholten Verwirrung preisgegeben würde.
Eine kostspielige Staaisverfassung, z. B. wie sie das

neue Abgabensystcm anznkünden scheint, könne als dem

Bedürfniß und Vermögen der Schwcitz, so wie dem

Geist des Schweitzervoiks keineswegs angemessen, nie»

m.als Bestand haben; — nicht den provisorischen Au.
thoritäten, sondern der Masse des helvetischen Volks
haben es die contrahierenden Mächte überlassen, sich

eine neue Verfassung zu geben; folglich müsse nicht auf
den vielleicht selbstsüchtigen Wunsch der provisorische»

Aulhoritäten, sondern auf den Willen des Volks tadcy
vorzügliche Rücksicht genommen werden; — das Volk
von Schwyz und seine Orisbeamlc treten keiner Auktion,
bey, sonder» verabscheuen alle Fakltvnen, so wie y,e Ex,
tremen ihrer leidenschaftlichen Ansdruche und Begier»
den; — als vorurthcilsreye Freunde des Vaterlands
glaube» sie, nur ans der Mittelstraße sey die Rettung
des Vaterlands zu finden; zu dem Ende schlagen sie

die Zahlverdopplung des jetzige» provisorischen Raths
durch eine freye V 0 lk s w a hl vor, tun als»

dann mit den neuen Volksrcpräsentanten vereint, eine

auf Freyheit und Gleichheit, nimmermehr aber auf
die Chimäre eines absoluten Einheitssystems gegründete

Staalsscrfassung zn entwerssen.

Dieß, V. Gejetzgebcr, sind—das Pathos, das
sich nicht cxtrahiren läßt, abgerechnet — die Haupte
züge der Adresse von Schwys — Die Petitionencom»
mißion trägt darauf au, dieselbe dem Vollz. Rath zu
überweisen. Angenommen.

2. Die Gemeinde Nvlhwyk, welche eine von der

Psarrcy Sursee, Canton Lnzern, abhängige Caplaney
ausmacht, bittet, daß ihr gestattet werde, sich von der

Mi-llerkirche zu trennen. Wird an die Unterrichts»-
commißion gewiesen.

Am 2i. April war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 22. April.
Präswent: Bonder fine.

Nach Behandlung eines Gegenstandes, der einsweiken

nicht bekannt gemacht werden so», erstattet die Cinilge»

sctzgebnngscommißion folgenden Bericht, der für z Tage
auf den Canzlentisch gelegt wird :

B. Gesetzgeber'.. Die Gemeinde Fahmeren im Distr.-



Wangen, Canton Bern, legt in ihrer am 21. Merz d. I.
eingereichten Bittschrift folgende Anfrage vor: Es be-

stand zwischen der Bürgerschaft zu Fahrneren und den

Äusseren ein Vergleich, vermög welchem der Bürgerschaft

zu den in Rechlfamen eingetheilten Weiden das Zug-
recht gegen Aeußece vorbehalten war, wenn nicht diese

Weidrcchtsamc mit Gütern veräußert worden. Hingegen
gestattete die Bürgerschaft den Äußern, die inner ihrem
Gcmeindsbezirk Haus und Güter besassen, aus ihren Ge-

meinds'valdungen Bau- und Zäummgs - und sogar

auch Brennholz, wie dieses alles weitläufiger in dem

Ihnen B- Gesetzgeber am 21. Merz von der Petitionen-
Connnißion erstatteten Bericht entwickelt ist. Nun fragt
die Gemeinde, ob ihr dieses Zugrecht ferners zustehe,

und wenn nicht, ob nicht dann das Bcholzungsrecht
den Äußern auch aufhören müsse? Die Jnstizcommißion
hat dir Ehre Ihnen B Gesetzgeber darüber folgenden

Decretsoorschlag vorzutragen:

Der gesetzgebende Rath,
Auf die Einftagc der Gemeinde Fahrneren, Distrikt

Wangen, Canton Bern, ob das laut Vergleich vom
27. Dec. 1777 ihr oder jedem einzelnen Bürger dersel-
den eingeräumte Zngrecht auf die ohne liegende Güter
veräußerte Weidrechtsame gegen Äussere ferners zustehe,
oder aber durch das Gesetz vom zr. August 1798 ausgc-

hoben sey? und ob im lezterch Fall nicht auch zugleich
das lant obigem Vergleich den Ausser» eingeräumte Be-
hvlzungàcht aufhören müsse?

I» Erwägung, daß der erste Artikel des Gesetzes vom
Zl. A»g. >798 ansdrüklich das Zagrecht zwischen Ge-
nieinds - und anssern Bürgern aufhebt, und nicht unter,
scheidet, ob dasselbe durch Privatverträge oder durch all-
gemeine Uebung festgcsezt sey;

In Erwägung, daß durch Privatvcrträgc in keinem
Fall ganze» Bürgerschaften Zngrechle ansiiegendeGrunV-
stücke gegen Äussere eingeräumt werden dürften, weil
dadmch den Anssern die Erwerbung liegender Grund-
stücke erschwert, wo nicht ganz unmöglich gemacht, und
auf diese Wftst leicht die ganz ausschließlichen Bürger-
seh asten wieder eingeführt werden könnten;

In Erwägung auch, daß die zweyte Frage, ob also
«uch das den Anssern in jenem Vergleich eingeräumte
Veholzungsrecht aufhöre, richterlich entschieden werden
müsse wenn darüber Streit entstehen sollte, weil es da
vorzüglich darauf ankömt, in wie fern die wirklich an-
UsEnen Aussän ein Recht aufdiese Beheizung.sich schon

erworben haben, und ob die sich in Zukunft Niederlaf-
senden, einige Ansprüche darauf machen können

beschließt:
1. Das der Gemeinde Fahrneren gegen Aussäe durch'

den Vergleich vom. 27. Dec. 1777 zugestandene Zug,-
recht auf die Wridrechlsamen, ist bereits durch das
Gesetz vom z i. May >798 aufgehoben.

2. Wenn zwischen dieser Gemeinde und den Anssern, in
Betreff des Bcholzungsrechtcs, Zweifel odwalien,
so ist darüber von den richterlichen Behörden zu

entscheiden.

Die Discußion des Gesetzvorschlags der Civilgesttzge.-

bungscvmmißion über die Aufficht des obersten Gerichts--
Hofs über die unteren Tribunalion, wird eröffnet.

Ein Mitglied macht folgendem schriftlichen Antrag,
in Folge dessen der Gesetzvvrschlag an die Commißion zu»-

rückgcwiesen wird:
B Gesetzgeber Um die Prozeßkosten mit dem Gegen,-

stand des Streits in ein Verhältniß zu dringen, und
damit die obern Instanzen nicht mir kleinern Geschäften,-

zum Nachtheil-der wichtigern, überladen werden, muss

m jedem Staat den untern Gerichtsbehörden eine Com--

pcteuz, d. h. die Bcfugnjß über einen gegebenen Werth'
endlich abzusprechen ertheilt werden. Dieses haben wir'
gethan durch jenes Dekret, so den obersten Gerichtshof
von einem Cassations - zn einem höchstinstanzlichcn Ap--
pcllationö- Tribunal umschuss. Damit aber diese endliche'

Gewalt in den Händen der untern Gerichte nicht in Cot»-

rnplion oder gesetzwidrige Willkür ausartc, müssen dj?'
Untergerlchte auch innert den Grenzen ihrer Inavpeliabii-
iität, sich im Fall der Noth einer Oberaufsicht'
unterworffcn wissen: ich sage mit Bedacht, nur im Fälst
der Noth: denn eine allzuweit gedehnte minutiöse Ober,-
aufstcht würde den oben gezeigten Zweck des Competenz.'
systems vereiteln. Ein solches Oberansflchls - Reglement-
sollte sich nach meinem Erachten nicht weiter als auf'
folgende drey Fälle erstrecken:

1) Ans die wirklichen Erimmalvergchen der Rickter,,
als: Bestechung oder Verfälschung, Unterschiebung,,
und Zernichtung aber Arten von Urkunden oder Akten,-
und was Weilers in die Cathcgoric dergleichen-vorsttzlìí-
che» Vergehen gehört.

2) Auch die sogenannten DsnsgîlUonez juiìiclT (V?l>-
sagung der gesetzlichen Rcchlswohlthalen), als zi B. de?r

Bewilligungen zu Eröffnung oder Fortsetzung des Nech,-
tens der Verhöre, der Betreibungen und Arresten iM
gesetzlich bestimmten Fall 11 s. w.

z) Auf die jeden gcsui.dcn Sinn empörenden rcch'W-
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widrigen Urtheile, die dem dürren Buchstaben des Ge-

sitzes oder dem klare» Ausdruck eines förmlichen schristli-

chen Vertrags zuwider laufen und also, wo nicht Par-
teyüchkclc, wenigstens dm höchsten Grad richterlicher

Imperitie verrathen. — Nicht weiter, — aber auf
diese drey Fälle muß stch unser vorhabendes Reglement
beziehen, wenn wir in den untern Gerichten die Justiz

rein und wachsam erhalten wollen. Es muß ferner eine

aufjcdcn dieser drey Fällen gerichtete, so k u r z u nd
einfach mögliche Anweisting für das Benehmen

der klagenden Partheyen und der verklagten Richter ent>

hallen; denn leichter ist es immer, nach gemachter

Probe einem allzu eingeschränkten Gesetz durch einen

Beyfatz zu suppieiren, als ein allzu viel umfassendes

Gesetz zu rcstringiren. Endlich müssen, um den Rich-

ter gegen boshafte, oder leichtfertige und grundlose Kla-

gm zu sichern, die erfodcrlichcn Maßregeln von bür-

gcrlichcr Caution, zu Behinderung des Enrweichens,

und die verhälcnißmäßigen Strafen gegen fälschlich oder

grundlos klagende Partheyen, und ihre Anwälde, die

wissentlich die Partheyen mißleiten, nicht vergessen

werden.
Dieses ist meine mehrern Mitgliedern der Civilgesetz-

gebungs-Commißion nicht unbekannte Ansicht in Be-
tress des vorhabenden, meines BeHalts dringend noth-

wendigen Oberaufstchts-Reglements; und da der uns

you der Civilgesetzgebungs-Commißion vorgelegte Ent.

wurf einerseits von andern Grundbegriffen ausgeht,

anderseits meines Bedünkcns in einem allzu ängstlichen

Detail sich verliert; so würde ich demselben einen Ent-

wurf nach meinem Sinn an die Seite gelegt haben,

wenn ich mehr Zuversicht zu mir selbst gehabt, und die

nöthige Zeit dazu gefunden hätte; ich bin auch dazu

bereit, wenn man meine Grundsätze annimmt, und

mir eine Frist von wenigstens acht Tagen dazu gestattet.

Mein, V- Gesetzgeber, es sey, daß Sie meinen

Grundsätzen bey- oder nicht beypsiichten, so glaube ich,

Sie werden den Zweck eines vollkommnern Reglements

weit sicherer erreichen, wenn Sie meiner Motion Ge-

hör geben, die darin besteht:

Ein jedes Tribunal, das mit dem allgemeinen Wohl
beschäftigt ist, ehret sich selbst, und rechtfertigt das

besitzende Zutrauen, wenn es ohne Eisersucht noch

Eigenliebe auch ausser seiner Mitte Licht und weisen

Ralh snchh.

Der oberste Gerichtshof ist der Centralpnnkt der

Oberaufsicht, mit deren Organisation wir uns beschäf«

tigen z der oberste Gerichtshof zählt unter sich-/ so wie.

unsere Civilgesttzgeblmgs-Commißion, mehrere anSge.
zeichnete Rechtsgelehrte, die mit der gründlichsten
Theorie die bewährteste Erfahrung vor und seit der
Revolution verbinden.

Gestüzt auf diese Bemerkungen trage ich daraus an,
den obersten Gerichtshof durch eine Botschaft einzuladen,
aus seiner Milte eine Commißion von 8 Gliedern zu
wählen, um stch mit unserer Civilgesetzgebungs-Com.
mißion über den Entwurf des uns vorgelegten, gewiß
von vielem Fleiß, Sachkcnntniß und Scharssinn zeu.
genden Reglements zu berathen. Es versteht sich, daß
der Civilgesetzgebungs-Commißion überdieß frcygestM
bleibt, von sich aus andere in diesem Fach ausgezcich-
nete Männer, wie Stuber, Kühn tc. ihre» Bera«
thungen zuzuziehen.

Folgendes Gutachten der Finanzeommigion wird in
Berathung und hernach angenommen:

Der gesetzgebende Räch — Auf die Votschaft deS

Vollz. Rathes vom 9. April u. s. w. heißt den vachfol-
genden Verkauf gut.

Ein Manwerk Reben en In Lontn? in der Gemeinde
Achten um einhundert, zwanzig und fünf Fr.

Gerade der Schatznngsprcis, um den der Höchstbie«
lcnde an der Steigerung (der doch nur Fr. ioz geboten
hatte) dieses Stück Reben übernehmen will. Der Un-
terhalt der Mauren ist kostbar und der Zustand dieser
Reben so schlecht, daß der bisherige Rebmam: seinen

Accord aufgesagt hat. Obschon der Verkauf nicht an
der Steigerung geschehen ist; so will doch die Finanz-
comißion aus angebrachten Gründen und da der Gegen«
stand sehr geringfügig ist, die Ratisikation anrathcn.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung und hernach angenommen :

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath zeigt Ihnen in
einer Botschaft vom i z ten dieses an, daß die Separat«
Besitzungen der Domaine Svnnenberg im Thurgan, bey
einer ersten Steigerung aufdie Summe von ,1270 Fr.-,
in einer zweyten auf i??;? Fr., in einer dritten auf
20,008Fr., und endlich bey einer Nachgcbvtsverhand-
Inng die Mit den Meistbietern unternommen wurde, auf
21842 Fr. 8 btz. 8 rp. gestiegen sind. Diesen lezten Erlös
schlägt der Vollz. Rath zur Ratisikation vor.

1. Ein Speicher, Keller und doppelte Scheune zu

Stcttfort, vormals zum Zehnden gewidmet, nebst r
Vicrliuq Baumgarten: gesch. 2000, verk. 200s Fr

2. Eine Behausung nebst Baumgarten zu Stcttfort:
gcsch. s;4. î- 4- verk. ;°8 Fr ; btz.

(Die ZortfttzunZ ftlgt.)
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Gesetzgebender Rath, 2-. April.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißis», den

Verkauf der Separatbcsttzungen der Domaine Sou,
nenberg im Thurgau betreffend.

Das Schueiderhäuschen zu Mazinzen, samt

Scheune, Kraul, und Baumgarten, ungefehr r 1/4

Iuch. groß: gcsch. 727. 2. 7., verk. 770 Fr. 9 btz.

4. Das Wirthshaus zu Mazingen, Behausung,
Scheune, Stall, Kraut, und Baumgarten, 2 Iuch.
groß nebst Iuch. Acker: gesch. 9)67. 2. 7., verkauft

L727 Fr. 2 btz. 7 rp.
5. Die Ziegelhutte zu Mazingen, Behausung, Scheune,

Ziegelhütte, 4 Iuch. Wiesen, 2 Inch. Acker und I 1/2

Vierl.Holz: gesch. Z272.7. 2.,verk. 42-8 Fr. i btz. 8 rp.
6. Der Baucrlehenhof zu Mazingen Behausung,

Scheune, Stall, Kraut-und Baumgarten 2Iuchar.
ten groß, ferner 40 Jucharten Acker, 11 1/2 Iuch.
Wiesen, ?/4 Iuch. Reben und 10 z/g. Iuch. Holz und
Weid: gesch. 9690. 1. 8., verk. 58>8 Fr. 1 btz 8 rp. —
Totalsumme gesch. 25,11. 9. 8., verk. 21842.8.,.,
Minderloosung ,469 Fr. 1 btz. 5 rp.

Diese Mindcrloosung wird zwar in der Votschaft des

Vollz. Raths, und besonders in den Vcrsteigenuigsbc.
richten der Vcrwalrungskammcr des Thurgaus durch die

Anzeige gerechtfertigt, daß die Schätzungen übermäßig
hoch angefezt waren, und daß der Zins der Erlössumme
den Iahrcsabtrag dieser Gütter merklich übersteige.

Allein was die Schätzungen betrifft, so ist zu bemerken,

daß die Vcrwaltunqskammer dieselben damals schon für
zu hoch angab, als sie die erstern Verstcigerungsresultate

rechfertigte und anrieth ungeachtet nun bey mehreren

dieser zu hoch gcschäzt seyn sollenden Gütern < der Erlös
die Schätzungssumme übertrist. Und waö den Abtrag

dieser Güter betrifft, so ist sich nicht zu verwundern, daß
derselbe noch sehr geringe ist, da z. B. das gut gelegene

Wirthshaus in Mazingen mit seinem Ausgelände nur
für i4î Fr. verpachiet ist; da aber hoffentlich der Vollz.
Rath m Folge der bey Anlaß der Behandlung der St.
Gallischen Klostcrgütcr an ihn abgelaßncn Aufforderung,
diese elenden Verpachiungcn bald auf einen beßern Fug
setzen wird so ist zu hoffen baß der Abtrag dieser Gü-
ter bald ins Verhältniß mit ihrem wahren Werth kom«

men werde.

Diest Anzeigen aber führt die staatswirthschafrliche
Commißion nur beyläufig als Berichterstattung über daS

Resultat dieser Verkäufe an, indem ihr eigentliches Gut»
achten dahingeht, alle diese Verkäufe darum nicht zu ra-
tisiciren, weil dieselben nicht auf gesetzlichen Versteige«

rungen vorgenommen wurden sondern nur Partikular»
Nachgebote sind, die wenn sie je in dem Nationalgüter,
verkauf aufgenommen wurden, den Versteigerungen den

gröstcn Eintrag thun, und dagegen die dem Nationalin«
tcrcsse weniger als de» Privatrückstchten günstigen Cabj.
uctsuntcrhaudlungen in Gang bringe» würden.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz,
commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
hiebey die Resultate von den Versteigerungen mehrerer

Nalionalgütcr im Canton Linth, deren Genehmigung

von der basigcu Verwaltungskammer und dem Finanz»

Ministerium vorgeschlagen wird.

Der Vollz. Rath glaubt, diesen Vorschlag unterstütze»

zu müsscn und ladet Sie ein B. G., die Versteigerun«

gen, wenn sie Ihre Zustimmung erhalten haben, j»
ratificieren.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung und hernach angenommen:
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